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(54) Wechselrahmen

(57) Die Erfindung betrifft einen Wechselrahmen
zur Aufnahme von flächenhaften Gegenständen, wie
Bilder, Poster, Plakate oder dergleichen, mit den Rah-
men bregrenzenden Rahmenleisten (1), wobei die Rah-
menleisten (1) je ein Basisprofil (2) und mindestens ein
verschwenkbar an dem Basisprofil (2) angeordnetes
Abdeckelement (4) aufweisen und wobei die Abdek-
kelemente (4) in einer geschlossenen Stellung den im
Rahmen befindlichen Gegenstand teilweise überdek-

ken und ihn gegen ein an dem Rahmen angeordnetes
Gegenstück (5, 7) unter Ausbildung einer Federkraft
verklemmen. Um einen solchen Wechselrahmen dahin-
gehend weiterzuentwickeln, daß sich für einen derarti-
gen Wechselrahmen auf einfache Weise ein hoher Grad
an Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung des Erschei-
nungsbildes des Rahmens erzielen läßt, wird vorge-
schlagen, daß die Abdeckelemente (4) zumindest be-
reichsweise transparent sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wechselrahmen
zur Aufnahme von flächenhaften Gegenständen, wie
Bilder, Poster, Plakate oder dergleichen, mit den Rah-
men begrenzenden Rahmenleisten, wobei die Rah-
menleisten je ein Baisprofil und mindestens ein ver-
schwenkbar an dem Basisprofil angeordnetes Abdek-
kelement aufweisen und wobei die Abdeckelemente in
einer geschlossenen Stellung den im Rahmen befindli-
chen Gegenstand teilweise überdecken und ihn gegen
ein an dem Rahmen angeordnetes Gegenstück unter
Ausbildung einer Federkraft verklemmen.
[0002] Derartige Wechselrahmen sind aus dem Stand
der Technik bekannt und werden bevorzugt für Werbe-
und Marketingzwecke eingesetzt. Sie bieten gegenüber
herkömmlichen Wechselrahmen den Vorteil, daß sie ein
Auswechseln des in dem Rahmen befindlichen Gegen-
standes mit einfachen Handgriffen ermöglichen. So
werden die Abdeckelemente in denkbar einfacher Wei-
se nach vorn aus der Rahmenebene herausgeklappt,
so daß anschließend der im Rahmen befindliche Ge-
genstand frei liegt und ebenfalls nach vorn heraus ent-
nommen werden kann. Ein neuer Gegenstand, bei-
spielsweise ein neues Werbeplakat, ein neuer Prospekt
oder dergleichen kann nun in den Wechselrahmen ein-
geführt und durch Umlegen der Abdeckelemente wie-
derum verklemmt werden.
[0003] Ein derartiger Rahmen wird zum Beispiel in
dem deutschen Gebrauchsmuster DE 298 09 261 be-
schrieben. Der hier gezeigte Wechselrahmen besteht
aus drei Funktionsteilen, nämlich Grundprofil, Anlen-
kung und Rahmenblende und zeichnet sich dadurch
aus, daß die Rahmenblende als Federelement fungiert.
Die hier genannten Funktionsteile können dabei gemäß
dieser Druckschrift als getrennte Teile ausgeführt und
zur Bildung der Rahmenleiste durch beispielsweise Ver-
rasten miteinander verbunden werden. Auch kann die
Ausführung der Funktionsteile bereits bei der Herstel-
lung als Verbund erfolgen. Dies kann beispielsweise
durch Coextrusion erfolgen, wobei in den Verbindungs-
bereichen der Funktionsteile zum Beispiel Filmschar-
niere vorgesehen sind.
[0004] Einen weiteren Wechselrahmen kennt der
Fachmann aus dem deutschen Gebrauchsmuster G 92
03 737, wobei auch hier die Rahmenleiste aus verschie-
denen Elementen aufgebaut ist. Sie besteht im wesent-
lichen aus einem Grundprofil, einem Deckleistenprofil
und einer zwischen den beiden Elementen angeordne-
ten, eine Haltekraft aufbauenden Blattfeder. Auch die-
ser Rahmen läßt sich durch Verschwenken des Deck-
leistenprofils aus der Rahmenebene entgegen der von
der Blattfeder erzeugten Federkraft öffnen bzw. durch
Verschwenken des Deckleisteprofils in umgekehrter
Richtung wieder schließen.
[0005] Ein weiteres Beispiel eines Wechselrahmens
der eingangs genannten Art ist in dem deutschen Ge-
brauchsmuster G 83 27 098 gezeigt. Hierbei handelt es

sich um einen Wechselrahmen, bei dem die Rahmen-
leiste unter Ausbildung von drei Funktionselementen in
einem Stück coextruiert gefertigt wird. An einem Basis-
profil ist über Filmscharnierverbindungen ein Element
zum Aufbau einer Federkraft angeformt, welches über
ein einteilig an dieses angeformtes Abdeckelement be-
deckt wird. Das Abdeckelement rastet in eine am Rah-
menprofil ausgebildete Führung unter Ausbildung eines
Gelenkes ein.
[0006] Sämtliche aus dem Stand der Technik bekann-
ten Wechselrahmen bieten bereits eine hohe Flexibilität
hinsichtlich des einfachen Austausches von in dem
Wechselrahmen befindlichen Gegenständen, wie bei-
spielsweise Werbeplakaten, Postern und dergleichen.
Jedoch sind sie hinsichtlich der gestalterischen Mög-
lichkeiten den Rahmen selbst betreffend beschränkt. So
ist es im Falle von einteilig ausgebildeten, coextruierten
Rahmenkonstruktionen, wie sie beispielsweise in dem
deutschen Gebrauchsmuster G 83 27 098 gezeigt sind,
nicht mehr möglich, einzelne Rahmenteile zur kreativen
Umgestaltung anders zu gestalten. Die einmal gefertig-
te Rahmenleiste liegt als Einheit vor und es muß, für
den Fall, daß eine Umgestaltung vorgesehen ist eine
neue Rahmenleiste gefertigt werden.
[0007] Eine Verbesserung hierzu bieten bereits die
Wechselrahmen, bei denen die Rahmenleiste aus ge-
trennten, miteinander zur Bildung der Rahmenleiste
verbundenen Elementen aufgebaut ist. Hier kann durch
Austausch einzelner Rahmenelemente eine Umgestal-
tung vorgenommen werden. So können beispielsweise
gemäß dem deutschen Gebrauchsmuster DE 298 09
261 verschiedenfarbige Rahmenblenden Verwendung
finden, womit sich durch einfachen Austausch der Rah-
menblenden eine Veränderung des optischen Ein-
drucks des Wechselrahmens erzielen läßt. Es ist bei-
spielsweise gemäß dieser Gebrauchsmuster-Anmel-
dung auch vorgesehen, verschiedenfarbige Rahmen-
elemente miteinander zu kombinieren, womit der An-
wender bereits eine hohe Vielzahl von Gestaltungsmög-
lichkeiten erhält. Nachteilig hierbei ist jedoch, daß zur
Umgestaltung jedes Mal die Rahmenblende ausge-
tauscht werden muß, so daß ein Anwender des Wech-
selrahmens im Falle der gewünschten Umgestaltung ei-
nen neuen Satz Rahmenblenden beziehen muß. Möch-
te der Anwender des Wechselrahmens nun seinen
Wechselrahmen häufiger umgestalten, so muß er sogar
eine Vielzahl von verschiedenfarbigen Rahmenblenden
bevorraten, was einen nicht immer akzeptablen Kosten-
fakor darstellt.
[0008] Ausgehend von dem oben aufgezeigten Stand
der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufga-
be zugrunde, einen Wechselrahmen der eingangs ge-
nannten Art dahingehend weiterzuentwickeln, daß sich
für einen deartigen Wechselrahmen auf einfache Weise
ein hoher Grad an Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung
des Erscheinungsbildes des Rahmens erzielen läßt.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung vorgeschlagen, daß bei einem Rahmen der ein-
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gangs genannten Art die Abdeckelemente zumindest
bereichsweise transparent sind.
[0010] Durch die transparente Ausbildung der Abdek-
kelemente ist es nunmehr möglich, unterhalb der Ab-
deckelemente verschiedenartige, den Rahmen optisch
aufwertende Gestaltungen vorzunehmen. So können
beispielsweise auswechselbare farbig ausgestaltete
oder mit Mustern, Informationen oder ähnlichem verse-
hene Einlagen aus kostengünstig herstellbarem Mate-
rial unterhalb der transparenten Abdeckung angeordnet
und durch diese hindurch sichtbar gemacht werden. Ei-
ne solche Einlage ist kostengünstig fertigbar und kann
in einfacher Weise ausgetauscht werden. Somit lassen
sich in denkbar einfacher Weise eine Vielzahl von ver-
schiedenen Ausgestaltungen und Erscheinungsformen
des erfindungsgemäßen Wechselrahmens erzeugen.
Anstelle von Einlagen können beispielsweise auch ein-
seitige selbstklebende Aufkleber verwendet werden,
welche an einem unterhalb der transparenten Abdek-
kung angeordneten Element derart befestigt werden,
daß sie durch die transparente Abdeckung bei ge-
schlossener Abdeckung sichtbar sind. Auch ist es denk-
bar, die der Abdeckung zugewandte Seite von darunter
liegenden Elementen zur Erzielung gestalterischer Ef-
fekte zu bedrucken.
[0011] Eine kostengünstige und in der Herstellung
einfache Variante eines transparenten Abdeckelemen-
tes ergibt sich, wenn dieses wie gemäß einem weiteren
Merkmal der Erfindung vorgeschlagen aus Kunststoff
besteht. So kann das erfindungsgemäße Abdeckele-
ment beispielsweise im Extrusionsverfahren in Strang-
form hergestellt und entsprechend der benötigten Län-
ge abgelängt werden. Ein derart hergestelltes, zumin-
dest bereichsweise transparentes Abdeckelement be-
steht somit zumindest bereichsweise aus transparen-
tem Kunststoff. Es ist in einfacher Weise und in großen
Stückzahlen kostengünstig herstellbar.
[0012] Zur Erzielung optischer Effekte ist gemäß ei-
nem weiteren Merkmal der Erfindung vorgesehen, daß
zumindest eine der transparenten Oberflächen der Ab-
deckelemente mit einer Struktur versehen ist. Eine der-
artige Strukturierung kann beispielsweise zur Erzielung
eines Eindruckes von Dreidimensionalität einer unter
diesem Bereich angeordneten flächenhaften Darstel-
lung dienen. Auch ist es denkbar, daß die Strukturierung
das von darunter angeordneten Flächen ausgehende
Licht nach Art eines Prismas spektral aufteilt und somit
für den Betrachter interessante optische Effekte hervor-
ruft. Weiterhin ist es denkbar, daß, einem weiteren
Merkmal der Erfindung folgend, die Abdeckelemente
zumindest in Teilen der transparenten Bereiche farbig
transparent sind. Es lassen sich somit Effekte nach Art
eines Farbfilters erzielen, wodurch bestimmte unterhalb
dieses Bereiches des Abdeckelementes dargestellte
Farben in ihrer Wirkung zusätzlich betont werden kön-
nen.
[0013] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Merkmal
der Erfindung ist es vorgesehen, daß die Abdeckele-

mente Mittel zur Aufnahme von Dekoreinlagen aufwei-
sen, die derart angeordnet sind, daß darin aufgenom-
mene Dekoreinlagen durch transparente Bereiche der
Abdeckelemente hindurch sichtbar sind. Es können so-
mit Dekoreinlagen, beispielsweise aus Papier oder
Kunststoff, in die vorgesehenen Aufnahmemittel einge-
legt werden, so daß sie durch die transparenten Abdek-
kungen hindurch bei geschlossenem Rahmen für einen
Betrachter sichtbar sind. Derartige Dekoreinlagen kön-
nen nun in einfacher Weise aus den Aufnahmemitteln
entnommen und durch neue, anders gestaltete Dekor-
einlagen eingesetzt werden. Solche Dekoreinlagen sind
kostengünstig herzustellen und in einer denkbar großen
Vielfalt von Variationsmöglichkeiten realisierbar. Ein
Nutzer eines erfindungsgemäßen Wechselrahmens
kann nun schnell und einfach eine Umgestaltung seines
Rahmens durch einfaches Auswechseln der Dekorein-
lagen vornehmen. Als Mittel zur Aufnahme von Dekor-
einlagen kann gemäß einem Merkmal der Erfindung
mindestens ein an dem Abdeckelement angeformter
Hinterschnitt vorgesehen sein. Eine in den Hinterschnitt
eingelegte Dekoreinlage wird durch diesen in ihrer Po-
sition gehalten. Als ein alternatives Mittel zur Aufnahme
von Dekoreinlagen wird gemäß einem weiteren Merk-
mal der Erfindung ein in dem Abdeckelement ausgebil-
deter Hohlraum vorgeschlagen. Ist dieser Hohlraum
nach zumindest einer Seite des Abdeckelements hin
gerichtet offen, so kann in diesen eine Dekoreinlage ein-
geschoben und zum Auswechseln der Dekoreinlage
wieder aus diesem entfernt werden. Ein solcher Hohl-
raum bietet zusätzlich den Vorteil eines verbesserten
Schutzes der in den Hohlraum eingelegten Dekoreinla-
ge beispielsweise gegenüber Witterungsbedingungen,
falls der erfindungsgemäße Wechselrahmen im Freien,
also außerhalb von geschlossenen Gebäuden, Anwen-
dung findet.
[0014] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, daß das Abdeckelement die zum
Verklemmen des im Rahmen befindlichen Gegenstan-
des benötigte Federkraft erzeugt. Dies kann beispiels-
weise durch eine flexible Ausführung des Abdeckele-
ments geschehen. Im Falle einer Ausführung des zu-
mindest bereichsweise transparenten Abdeckelements
aus Kunststoff kann dies beispielsweise durch eine ent-
sprechende Wahl des Kunststoffes und der Material-
stärke bewirkt werden. Die Tatsache, daß das Abdek-
kelement die Federkraft erzeugt, bewirkt in vorteilhafter
Weise, daß auf das zusätzliche Anbringen eines Feder-
elementes zur Erzeugung der Federkraft verzichtet wer-
den kann.
[0015] Um zu verhindern, daß bestimmte Bereiche
unterhalb der Abdeckelemente durch diese hindurch
sichtbar werden, kann es gemäß einem weiteren Merk-
mal der Erfindung vorgesehen sein, daß die Abdeckele-
mente bereichsweise undurchsichtig ausgeführt sind.
So können beispielsweise die Bereiche unterhalb der
Abdeckelemente, welche nicht von einer Dekoreinlage
überdeckt werden können und bei Anblick des Rah-
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mens nicht zu sehen sein sollen, für einen Betrachter
verborgen gehalten werden.
[0016] Eine erhöhte Stabilität weist die erfindungsge-
mäße Rahmenkonstruktion dann auf, wenn, wie mit ei-
nem weiteren Merkmal der Erfindung vorgeschlagen,
die Rahmenleiste ein an dem Basisprofil verschwenk-
bar gelagertes Anlenkelement aufweist, das mit dem
Abdeckelement verbunden und von diesem überdeckt
ist. Durch dieses verschwenkbar an dem Basisprofil ge-
lagerte Anlenkelement erhält die erfindungsgemäße
Rahmenleiste eine zusätzliche Stabilität, so daß eine si-
chere Funktion auch über einen langen Zeitraum ge-
währleistet ist.
[0017] Einen Vorteil im Hinblick auf die Fertigung und
die Flexibilität bei der Zusammenstellung von Rahmen-
leisten erhält man, wenn wie mit einem weiteren Merk-
mal der Erfindung vorgesehen das Abdeckelement, das
Basisprofil und das Anlenkelement als getrennte Teile
ausgeführt und zur Bildung der Rahmenleiste miteinan-
der lösbar verbunden sind. Es können nun getrennt Ba-
sisprofile, Anlenkelemente und Abdeckleisten gefertigt
werden und diese je nach Bedarf miteinander kombi-
niert werden. So ist es denkbar, daß ein Basisprofil ei-
nes einheitlichen Types mit verschiedenen Anlenk- und
Abdeckelementen versehen werden kann. Dies ist bei-
spielsweise von Vorteil, wenn Rahmen von verschiede-
nen Außenabmessungen gefertigt werden sollen. Die
Breite des Abdeckelementes ist aus optischen Gründen
an die Rahmenabmessungen anzupassen. Ein schma-
les Abdeckelement in Verbindung mit einem großen
Rahmen, also einem Rahmen von ausgedehnter Höhe
und Breite, wirkt auf den Betrachter zu klein, der Be-
trachter hat das Gefühl von nicht zusammenpassenden
Proportionen. Auch kann mit einem zu schmalen Ab-
deckelement ein in dem Rahmen zu haltender Gegen-
stand möglicherweise nicht mehr sicher befestigt wer-
den. Aus diesem Grunde ist es notwendig, für große
Rahmen breitere Abdeckelemente vorzusehen. Umge-
kehrt wirkt auf einen Betrachter ein zu breites Abdek-
kelement bei einem klein bemessenen Rahmen überdi-
mensioniert. Durch einen Aufbau der Rahmenleiste aus
getrennten Teilen, kann nun bei Beibehaltung ein und
desselben Basisprofils entsprechend den Rahmenab-
messungen das Anlenkelement und das mit diesem zu
verbindende Abdeckelement hinsichtlich der Breite ge-
wählt und zum Aufbau der Rahmenleiste genutzt wer-
den. Auch können unterschiedlich gestaltete Abdek-
kelemente hinsichtlich der Ausgestaltung transparenter
Bereiche miteinander wahlweise und beliebig kombi-
niert werden, was zu einer deutlichen Erhöhung der ge-
stalterischen Freiheit beiträgt.
[0018] Weiterhin kann der erfindungsgemäße Wech-
selrahmen gemäß einem Merkmal der Erfindung am Ba-
sisprofil auf der dem Abdeckelement gegenüber liegen-
den Seite eine in Längsrichtung des Basisprofils verlau-
fende Nut aufweisen. Diese Nut kann zu unterschied-
lichsten Zwecken genutzt werden. Sie kann beispiels-
weise zur Aufnahme von Befestigungselementen, mit

denen die Rahmen beispielsweise an einer Wand befe-
stigt werden können, dienen. Auch können zwei mit ih-
ren Rückseiten gegeneinander gelegte Rahmen durch
in die Nuten eingreifende Verbindungselemente mitein-
ander verbunden werden. Hierzu ist es von Vorteil,
wenn die Nut wie gemäß einem weiteren Merkmal der
Erfindung vorgesehen, mindestens einen Hinterschnitt
aufweist. Durch einen solchen Hinterschnitt ist ein si-
cheres Festlegen eines in die Nut eingeführten Gegen-
stückes möglich. Ein korrespondierend zu dem Hinter-
schnitt ausgeführter Vorsprung an dem in der Nut zu be-
festigenden Element kann beispielsweise durch Verdre-
hen des Elementes in den Hinterschnitt verbracht und
somit festgelegt werden. Das an der Nut zu befestigen-
de Element ist mithin sicher befestigt und kann durch
einen einfachen Handgriff ebenso wieder von der Nut
gelöst werden.
[0019] Schließlich ist mit einem weiteren Merkmal der
Erfindung vorgesehen, daß das Basisprofil eine in der
Rahmenebene liegende Auflagefläche aufweisen kann,
die einseitig durch einen im wesentlichen senkrecht ver-
laufenden Anschlag begrenzt ist. Eine solche Auflage-
fläche dient zum Auflegen von beispielsweise einer
Rahmenrückwand, wobei der Anschlag als zusätzliche
seitliche Führung bzw. Festlegung dient. Ein erfin-
dungsgemäßer Wechselrahmen, der durch umlaufen-
des Zusammenfügen von Rahmenleisten, beispielswei-
se in Form eines Rechteckes gebildet ist, kann nun eine
Rahmenrückwand aufnehmen, welche auf den entspre-
chenden Auflageflächen aufliegt und an die im wesent-
lichen senkrecht zu diesen Flächen verlaufenden An-
schläge anstößt. Zur Verbindung der Rückwand mit den
Auflageflächen kann beispielsweise ein dort aufge-
brachter Kleber dienen, zum Beispiel in Form eines dop-
pelseitigen Klebebandes. Es ist aber auch denkbar, die
Rahmenrückwand ebenso wie den in dem Rahmen auf-
zunehmenden Gegenstand lediglich durch Verklemmen
der in die Rahmenebene verschwenkten Abdeckele-
mente zu halten. Auch kann eventuell bei in dem Rah-
men aufzunehmenden Gegenständen, die von sich aus
eine gewisse Stabilität aufweisen, auf eine Rahmen-
rückwand verzichtet werden.
[0020] Weitere Vorteile und Merkmale des erfin-
dungsgemäßen Wechselrahmens ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung einiger Ausführungsbei-
spiele anhand der beiliegenden Figuren. Dabei zeigen:

Figur 1a: eine geschnittene Teilansicht eines ersten
Ausführungsbeispiels eines Wechselrah-
mens nach der Erfindung in geschlosse-
ner Position,

Figur 1b: eine geschnittene Teilansicht des Wech-
selrahmens aus Figur 1a in geöffneten
Zustand,

Figur 2: eine geschnittene Teilansicht eines zwei-
ten Ausführungsbeispiels eines Wechsel-
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rahmens nach der Erfindung,

Figur 3: eine geschnittene Teilansicht eines dritten
Ausführungsbeispiels eines Wechselrah-
mens nach der Erfindung,

Figur 4a: eine geschnittene Teilansicht eines vier-
ten Ausführungsbeispiels eines Wechsel-
rahmens nach der Erfindung,

Figur 4b: eine geschnittene Teilansicht des Wech-
selrahmens aus Figur 4a in geöffnetem
Zustand,

Figur 5a: eine geschnittene Teilansicht eines fünf-
ten Ausführungsbeispiels eines Wechsel-
rahmens nach der Erfindung in geschlos-
senem Zustand,

Figur 5b: eine geschnittene Teilansicht des Wech-
selrahmens aus Figur 5a in geöffnetem
Zustand,

Figur 6a: eine geschnittene Ansicht eines Rahmen-
profils eines sechsten Ausführungsbei-
spiels eines Wechselrahmens nach der
Erfindung in geschlossenen Zustand und

Figur 6b: eine geschnittene Ansicht der Rahmenlei-
ste aus Figur 6a in geöffnetem Zustand.

[0021] In den Figuren sind gleiche Teile mit gleichen
Bezugszeichen versehen.
[0022] Figur 1a zeigt eine geschnittene Teilansicht ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels eines Wechselrah-
mens nach der Erfindung. Der erfindungsgemäße
Wechselrahmen ist allseitig durch eine Rahmenleiste 1
begrenzt. Der in Figur 1a gezeigte Teilausschnitt eines
erfindungsgemäßen Wechselrahmens zeigt eine solche
Rahmenleiste 1 sowie einen Teil der mit der Rahmen-
leiste 1 verbundenen Rahmenrückwand 7. Die Rah-
menleiste 1 ist dabei im wesentlichen durch drei Ele-
mente gebildet. Dies sind im einzelnen ein Basisprofil
2, ein mit dem Basisprofil 2 beweglich verbundenes An-
lenkelement 3 sowie ein das Basisprofil 2 und das An-
lenkelement 3 überdeckendes Abdeckelement 4.
[0023] Rahmeninnenseitig weist das Basisprofil 2 ei-
ne Auflagefläche 5 auf, welche rahmenaußenseitig
durch einen im wesentlichen senkrecht zu der Auflage-
fläche 5 verlaufenden Anschlag 6 begrenzt ist. Die Auf-
lagefläche 5 dient zur Aufnahme der Rahmenrückwand
7. Diese liegt auf der Auflagefläche 5 auf und ist mit ihr
mittels einer Klebefolie 8 verbunden. Die Klebefolie 8
weist dabei zwei einander gegenüberliegende, selbst-
klebende Oberflächen auf. Mit der einen dieser Ober-
flächen ist die Klebefolie 8 auf der Auflagefläche 5 fest-
gelegt, wobei die gegenüberliegende, selbstklebende
Oberfläche der Klebefolie 8 mit der Rahmenrückwand

7 verklebt ist. Weiterhin weist das Basisprofil 2 eine in
Längsrichtung des Basisprofils verlaufende Nut 9 auf.
Seitlich der Nut 9 sind einander gegenüberliegend zwei
Hinterschnitte 10a, 10b ausgeformt. Schließlich sind an
dem Basisprofil rahmenaußenseitig zwei Drehlager 11,
14 angeformt. Das Drehlager 11 ist dabei aus zwei Ab-
schnitten aufgebaut, welche jeweils eine kreisabschnitt-
förmige Oberfläche aufweisen. Die kreisabschnittförmi-
gen Oberflächen der beiden Abschnitte weisen dabei
unterschiedliche Radien auf, und sie sind über eine im
wesentlichen radial zu den kreisabschnittförmigen Flä-
chen verlaufende Anschlagfläche 12 verbunden. Von
dem Drehlager 11 umschlossen ist ein Hohlraum 13
ausgebildet. Am Ende einer von in etwa radial von dem
Drehlager 11 zur Rahmenaußenseite hin auswärts ver-
laufenden Anschlagfläche 27 ist ein weiteres Drehlager
14 ausgebildet. Im Anschluß an das Drehlager 14 ist ei-
ne weitere Anschlagfläche 15 vorgesehen. Auf das
Drehlager 11 aufgesetzt und auf diesem drehbar gela-
gert ist das Anlenkelement 3.
[0024] Dieses weist zur Verbindung mit dem Drehla-
ger 11 des Basisprofils 2 ein Gegenlager 16 auf. Das
Gegenlager 16 ist an seinem einen Ende mit einem ab-
gewinkelt verlaufenden Abschnitt 18 versehen, welcher
an dem Abschnitt mit kleinerem Radius des am Basis-
profil 2 angeformten Drehlagers 11 anliegt. Der abge-
winkelte Abschnitt 18 bildet dabei auf seiner der An-
schlagfläche 12 zugewandten Seite einen Gegenschlag
19 aus. Auf der dem abgewinkelten Abschnitt 18 gegen-
überliegenden Seite des Gegenlagers 16 ist ein Gegen-
anschlag 28 zum Zusammenwirken mit der am Basis-
profil angeformten Anschlagfläche 27 ausgebildet. Wei-
terhin weist das Anlenkelement 3 an seiner dem Gegen-
lager 16 gegenüberliegenden Seite ein Drehlager 20
auf. An diesem Drehlager greift ein an dem Abdeckele-
ment 4 angeformtes Gegenlager 21 an.
[0025] Ein weiteres an dem Abdeckelement 4 ange-
formtes Gegenlager 22 steht dabei mit dem am Basis-
profil ausgebildeten Drehlager 14 in Verbindung. Somit
sind die drei genannten Grundelemente der Rahmen-
leiste, nämlich das Basisprofil 2, das Anlenkelement 3
und das Abdeckelement 4 über die verschiedenen
Drehlager sowie Gegenlager beweglich miteinander
verbunden. Das Abdeckelement 4 weist weiterhin einen
das Gegenlager 22 begrenzenden Gegenanschlag 23
zum Zusammenwirken mit der am Basisprofil 2 ausge-
bildeten Anschlagfläche 15 auf. Schließlich ist im Be-
reich des Gegenlagers 21 an dem Abdeckelement 4 ei-
ne Griffleiste 26 angeformt. Das Abdeckelement 4 ist in
diesem Ausführungsbeispiel durchgehend transparent
ausgeführt und eine zwischen Abdeckelement 4 und
Anlenkelement 3 bzw. Basisprofil 2 eingelegte Dekor-
einlage 25 ist durch das transparente Abdeckelement 4
hindurch von außen sichtbar. Die Dekoreinlage 25 stützt
sich dabei rahmenaußenseitig an einer durch das Ab-
deckelement 4 ausgebildeten Anlagefläche 24 ab. Auf
der gegenüberliegenden Seite wird die Dekoreinlage 25
durch Verklemmen zwischen dem Anlenkelement 3 und
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dem Abdeckelement 4 gehalten.
[0026] Figur 1b zeigt den in Figur 1a gezeigten Aus-
schnitt aus einem ersten Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Wechselrahmens, wobei die Rah-
menleiste 1 in geöffneter Stellung, d.h. mit aufge-
schwenktem Anlenkelement 3 und Abdeckelement 4
gezeigt ist. Zu erkennen ist, daß in dieser Stellung der
an dem Anlenkelement 3 angeformte Gegenanschlag
19 an der am Drehlager 11 angeformten Anschlagfläche
12 anliegt, daß der am Anlenkelement 3 ausgebildete
Gegenanschlag 28 an der durch das Basisprofil gebil-
deten Anschlagfläche 27 anliegt und daß schließlich der
am Abdeckelement gebildete Gegenanschlag 23 an der
am Basisprofil vorgesehenen Anschlagfläche 15 an-
schlägt. Durch die drei genannten Anschläge ist ein wei-
teres Verschwenken von Anlenkelement 3 und Abdek-
kelement 4 in Öffnungsrichtung nicht mehr möglich. Ein
Überschwenken der genannten Teile und damit ein Lö-
sen der Verbindungen zwischen den einzelnen Teile ist
somit ausgeschlossen.
[0027] In Figur 1a ist zu erkennen, daß das an dem
Abdeckelement 4 gebildete Gegenlager 21 bei in
Schließstellung befindlichem Anlenkelement 3 und Ab-
deckelement 4 gegen die Rahmenrückwand 7 stößt und
auf dieser anliegt. Auf die Rahmenrückwand 7 aufge-
legte, in dem Rahmen zu haltende Gegenstände wie
beispielsweise Poster, Plakate oder dergleichen nebst
darauf eventuell angeordneter transparenter Abdek-
kungen werden somit durch das Gegenlager 21 in ihrer
Position gehalten. Dies wird unterstützt durch eine Fe-
derkraft, welche durch das Abdeckelement 4 erzeugt
wird. Beim Bewegen von Anlenkelement 3 und Abdek-
kelement 4 aus der Figur 1a gezeigten geschlossenen
Stellung in die Figur 1b gezeigte offene Stellung wird
der Abstand zwischen den Drehlagern 20 sowie 14 zu-
nächst vergrößert, bis er in der vollständig geöffneten
Stellung, wie sie in Figur 1b gezeigt ist, wieder dem in
Figur 1a gezeigten Abstand in etwa entspricht. Dadurch
wird das zwischen den Drehlagern 20 und 14 gelagerte
und gehaltene Abdeckelement 4 beim Öffnen zunächst
überstreckt und schließlich wieder in seine Normalform
gebracht. Das Abdeckelement 4 ist hierzu aus einem
flexiblen Material, beispielsweise aus einem transpa-
renten Kunststoff gestaltet, so daß es bei einer oben ge-
nannten Überstreckung die hierbei auftretenden Kräfte
durch eine Verformung aufnimmt. Die genannte Verfor-
mung erzeugt wiederum Gegenkräfte, welche als Fe-
derkraft zum Halten der beweglichen Funktionsteile in
der vollständig geschlossenen Stellung, wie in Figur 1a
gezeigt, sowie in der vollständig geöffneten Stellung,
wie in Figur 1b gezeigt, dienen.
[0028] Die in den Figuren mit 9 bezeichneten Nut
nebst den beiden Hinterschnitten 10a und 10b kann für
verschiedene Zwecke verwendet werden. Die Ausge-
staltung dieser Nut 9 mit den beiden Hinterschnitten
10a, 10b erlaubt es, entsprechend geformte Gegen-
stücke in diese Nut einzuführen und durch Verbringen
von Vorsprüngen in die Hinterschnitte darin festzulegen.

Derartige Gegenstücke können beispielsweise dazu
verwendet werden, zwei gleichartige Rahmen rückseitig
miteinander zu verbinden oder an einem Rahmen Be-
festigungsvorrichtungen zum Befestigen des Rahmens
beispielsweise an einer Wand anzubringen. Auch kön-
nen in diese Nuten Verbindungselemente zum Ausbil-
den einer Eckverbindung geführt werden, wie sie zum
Zusammenfügen von einzelnen Rahmenleisten 1 zu ei-
nem Gesamtrahmen benötigt werden. Hierzu können
die einzelnen Rahmenleisten beispielsweise auf Geh-
rung geschnitten und durch Einfügen von rechtwinkli-
gen Verbindungsstücken in die Nuten 9 von aneinander
angrenzenden Rahmenleiste 1 festgelegt werden.
[0029] Bei dem hier gezeigten Rahmen sind Basis-
profil 2, Anlenkelement 3 und Abdeckelement 4 jeweils
als getrennte Teile ausgeführt und werden zum Aufbau
einer Rahmenleiste 1 durch Aufschieben bzw. Aufklip-
sen miteinander verbunden. Dies hat den Vorteil, daß
die einzelnen Elemente durch vergleichsweise kosten-
günstige Verfahren, beispielsweise Extrusion, herge-
stellt, entsprechend der gewünschten Länge der Rah-
menleiste 1 abgelängt und anschließend durch einfa-
ches Verbinden miteinander zu der gewünschten Rah-
menleiste 1 zusammengefügt werden können. Die Aus-
bildung von einstückigen Gelenkverbindungen, wie dies
beispielsweise bei Filmscharnierverbindungen notwen-
dig ist und nur durch aufwendige Coextrusionsverfahren
realisiert werden kann, entfällt. Zudem können zum Auf-
bau einer Rahmenleiste verschiedene Basisprofile 2,
Anlenkelemente 3 und Abdeckelemente 4 beliebig mit-
einander kombiniert werden.
[0030] Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Wechselrahmens in ge-
schlossener Stellung, wobei das zweite Ausführungs-
beispiel hinsichtlich des Aufbaus im wesentlichen der in
Figur 1a gezeigten Ausführungsform entspricht. Dem-
entsprechend wird bezüglich in der Beschreibung auf
die oben zu Figur 1a dargelegten Ausführungen verwie-
sen. Einziger Unterschied zwischen den beiden Ausfüh-
rungsbeispielen ist die Tatsache, daß zur rahmenau-
ßenseitigen Festlegung der Dekoreinlage 25 in dem hier
gezeigten Beispiel nicht eine Anlagefläche 24 dient,
sondern daß hierzu an dem transparenten Abdeckele-
ment 4 ein Hinterschnitt 29 angeformt ist. Die Dekorein-
lage 25 wird also rahmenaußenseitig durch den Hinter-
schnitt 29 gehalten und festgelegt. Rahmeninnenseitig,
also im Bereich der gelenkigen Verbindung zwischen
dem Anlenkelement 3 und dem transparenten Abdek-
kelement 4 wird die Dekoreinlage 25 wie auch in dem
in Figur 1a gezeigten Ausführungsbeispiel durch Ver-
klemmen festgelegt. Es ist jedoch auch denkbar, das
hier gezeigte Ausführungsbeispiel dahingehend abzu-
ändern, auch im rahmeninnenseitigen Bereich des
transparenten Abdeckelements einen weiteren Hinter-
schnitt vorzusehen, mit welchem die Dekoreinlage 25
in diesem Bereich gehalten wird.
[0031] Eine weitere Abwandlung, welche zu einem
dritten Ausführungsbeispiel führt, ist in Figur 3 gezeigt.
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Der hier dargestellte Ausschnitt aus einem erfindungs-
gemäßen Wechselrahmen mit geschlossener Rahmen-
leiste 1 zeichnet sich durch ein wiederum anders gestal-
tetes Abdeckelement 4 aus. In diesem Abdeckelement
4 ist ein sich über die Breite des Abdeckelementes hin
erstreckender, dessen Länge folgender Hohlraum 30
vorgesehen, der zur Aufnahme der Dekoreinlage 25
dient. Die Dekoreinlage 25 ist somit im Inneren des
transparenten Abdeckelements 4 angeordnet und ist
dementsprechend gegenüber äußeren Einflüssen, zum
Beispiel durch Witterung, besser geschützt. Durch eine
seitliche Öffnung des Hohlraumes 30 kann die Dekor-
einlage 25, ebenso wie in den zuvor gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen jedoch einfach ausgetauscht werden.
Bezüglich der weiteren Elemente des in dieser Figur ge-
zeigten Ausführungsbeispiels wird erneut auf die Aus-
führungen zu den Figuren 1a sowie 1b verwiesen, da
der Aufbau der Rahmenleisten 1 für diese wesentlichen
Teile identisch ist.
[0032] Die Figuren 4a und 4b zeigen ein viertes Aus-
führungsbeispiel eines Wechselrahmens nach der Er-
findung, wobei auch dieses Ausführungsbeispiel in
Grundzügen und vom Funktionsprinzip her dem in Figur
1a gezeigten und in der zugehörigen Beschreibung aus-
führlich beschriebenen Ausführungsbeispiel gleicht.
Auch hier ist lediglich das Abdeckelement 4 in geänder-
ter Form ausgeführt. Das hier gezeigte Abdeckelement
4 weist ebenfalls einen Hohlraum 30 zur Aufnahme ei-
ner Dekoreinlage 25 auf, wobei der Hohlraum sich nicht
über die gesamte vom Gegenlager 21 bis zu dem Ge-
genlager 22 verlaufende Breite des Abdeckelementes
4 erstreckt, sondern lediglich in einem Bereich 31. Die-
ser Bereich 31 ist transparent ausgebildet, wohingegen
ein sich an den Bereich 31 anschließender Bereich 32
undurchsichtig gefertigt ist. Dies ist durch die in der Fi-
gur vorgenommene Schraffur schematisch angedeutet.
Durch eine derartige Ausgestaltung des Abdeckele-
mentes 4 kann durch wahlweises Einlegen verschiede-
ner Dekoreinlagen 25 in den im transparenten Bereich
31 ausgebildeten Hohlraum 30 das optische Erschei-
nungsbild des Wechselrahmens beliebig verändert wer-
den, andererseits sind durch den undurchsichtigen Be-
reich 32 die unterhalb des Abdeckelementes 4 liegen-
den Funktionsbereiche (Drehlager 11, Gegenlager 16,
Drehlager 14 und angrenzende Bereiche) überdeckt
und können von einem Betrachter bei geschlossenem
Wechselrahmen nicht eingesehen werden.
[0033] In Figur 4b ist der in Figur 4a gezeigte Aus-
schnitt aus einem Wechselrahmen mit Anlenkelement
3 und Abdeckelement 4 in geöffneter Stellung gezeigt.
[0034] Figur 5a zeigt nun ein fünftes Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Wechselrahmens in ge-
schlossener Stellung. Dieses Ausführungsbeispiel ist
analog zu dem in Figur 4a gezeigten Ausführungsbei-
spiel aufgebaut und wird hinsichtlich des Aufbaus und
der Funktion daher hier nicht weiter erläutert. Im Unter-
schied zu dem in Figur 4a gezeigten Ausführungsbei-
spiel sind bei dem hier dargestellten Wechselrahmen

sowohl Anlenkelement 3 als auch Abdeckelement 4
breiter ausgebildet. Das Abdeckelement 4 umfaßt einen
im Vergleich zu dem in Figur 4a gezeigten Ausführungs-
beispiel gezeigten undurchsichtigen Bereich 32 gleich
bemessenen undurchsichtigen Bereich 32, hat jedoch
einen verbreiterten durchsichtigen Bereich 31 mit darin
angeordnetem Hohlraum 30 und in dem Hohlraum an-
geordneter Dekoreinlage 25. Das Basisprofil 2 ist ge-
genüber dem vorher gezeigten Ausführungsbeispiel un-
verändert. Hiermit wird deutlich, daß bei Verwendung
ein und desselben Basisprofils durch einfaches Lösen
der in Figur 4a gezeigten Elemente, Anlenkelemente 3
sowie Abdeckelement 4 und Aufschieben bzw. Aufklip-
sen der hier gezeigten Anlenkelemente 3 sowie Abdek-
kelemente 4 ein Wechselrahmen mit verbreitertem Ab-
deckelement erzielt werden kann. Dies kann zum einen
genutzt werden, um bei bestehenden, bereits zusam-
mengesetzten Rahmen die Breite des Abdeckelemen-
tes 4 zu variieren, kann zum anderen aber auch bereits
während der Fertigung des Wechselrahmen berück-
sichtigt werden, indem die Breite des Abdeckelementes
4 und des zugehörigen Anlenkelementes 3 an die Au-
ßenabmessungen des Rahmens derart angepaßt wer-
den, daß ein für den Betrachter harmonisches Erschei-
nigungsbild hinsichtlich der Relationen zwischen Au-
ßenabmessungen des Rahmens und Breite des Abdek-
kelementes 4 erzielt wird. Bei den in den Figuren 4b
bzw. 5b gezeigten geöffneten Stellungen der oben ge-
nannten Ausführungsbeispiele ist zu erkennen, daß in
jedem Falle bei geöffnetem Wechselrahmen, d.h. bei
abgeklapptem Anlenkelement 3 sowie Abdeckelement
4 der Bereich, in dem der in dem Rahmen zu befesti-
gende Gegenstand eingelegt werden soll frei, in den Fi-
guren von oben, zugänglich ist. D.h. sowohl Anlenkele-
ment 3 als auch Abdeckelement 4 sind so weit auswärts
des Rahmens verschwenkt, daß ein Einlegen eines in
dem Rahmen zu befestigenden Gegenstandes bequem
und ohne Hindernisse möglich ist. Gleiches gilt auch für
die bereits oben im Zusammenhang mit den Figuren 1a
bis 3 beschriebenen Ausführungsbeispiele.
[0035] Alternativ ist es auch denkbar, ausgehend von
einer bestehenden Rahmenleiste durch Austausch le-
diglich des Abdeckelementes 4 eine Verbreiterung zu
erzielen. Hierzu wäre allerdings ein Abdeckelement mit
einem versetzt angeordneten Lager 21 erforderlich. Das
Lager 21 wäre an dem Abdeckelement so anzuordnen,
daß der Abstand zwischen dem am Basisprofil 2 ange-
ordneten Drehlager 11 und dem Lager 21 bei geschlos-
senem Abdeckelement gegenüber dem ursprünglich
verwendeten Abdeckelement unverändert bleibt. So
können dann sowohl das Basisprofil 2 als auch das An-
lenkelement 3 unverändert bleiben und es müßte ledig-
lich das Abdeckelement ausgewechselt werden. Aller-
dings wird bei einem solchen Vorgehen die lichte Öff-
nung des Wechselrahmens bei ausgeklappten Abdek-
kelementen gegenüber der oben geschilderten Lösung,
bei der sowohl Abdeck- als auch Anlenkelement ausge-
tauscht werden, verkleinert.
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[0036] Schließlich ist in den Figuren 6a sowie 6b ein
sechstes Ausführungsbeispiel für eine Rahmenleiste 1
eines erfindungsgemäßen Wechselrahmens gezeigt.
Auch diese Rahmenleiste 1 wird durch ein Basisprofil 2,
ein Anlenkelement 3 und ein Abdeckelement 4 gebildet.
Im Unterschied zu den vorherigen Ausführungsformen
ist hierbei die Rahmenleiste 1 einteilig ausgeführt, wo-
bei die einzelnen Funktionselemente, also Basisprofil 2,
Anlenkelemente 3 sowie Abdeckelement 4 mit Film-
scharnieren 33 miteinander gelenkig verbunden sind.
Das Basisprofil des hier gezeigten Ausführungsbei-
spiels weist ebenfalls eine Auflagefläche 5 auf, welche
rahmenaußenseitig durch einen im wesentlichen senk-
recht zu der Auflagefläche 5 verlaufenden Anschlages
6 begrenzt ist. Die Auflagefläche 5 dient auch hier der
Aufnahme einer (hier nicht gezeigten) Rahmenrück-
wand. Anstelle einer in Längsrichtung des Basisprofils
verlaufenden Nut ist an dem hier dargestellten Basis-
profil 2 ein an dem Basisprofil angeordneter Steg 34 zu
erkennen. Dieser Steg kann beispielsweise genutzt
werden, um an der durch den Steg gebildeten Anlage-
fläche 35 den aus dem hier gezeigten Rahmenprofil 1
gebildeten Rahmen an einem Befestigungsmittel zu be-
festigen. Dies kann beispielsweise eine in einer Wand
oder ähnlichem befestigte Schraube, ein Nagel, ein Ha-
ken oder ein ähnliches Befestigungsmittel sein. Die in
diesem Beispiel gezeigte Abdeckung 4 ist ebenfalls
transparent und weist einen Hohlraum 30 auf, welcher
zur Aufnahme einer Dekoreinlage 25 dient.
[0037] Es ist für einen Fachmann ersichtlich, daß ne-
ben den hier beschriebenen Ausführungsbeispielen ei-
ne Vielzahl weiterer Ausführungsformen denkbar sind,
welche von der der Erfindung zugrundeliegenden Idee
Gebrauch machen. Einzelne, hier gezeigte Merkmale
können in unterschiedlichster Weise miteinander kom-
biniert werden.
[0038] So kann beispielsweise ein undurchsichtiger
Bereich auch für ein Abdeckelement mit einem daran
angeformten Hinterschnitt als Befestigungsmittel für ei-
ne Dekoreinlage vorgesehen sein und es können wei-
tere ähnliche Kombinationen vorgenommen werden,
ohne den von den nachfolgenden Ansprüchen bezeich-
neten Schutzbereich zu verlassen.
[0039] Aus dem Vorhergegangen, und insbesondere
aus den Beschreibungen der Ausführungsbeispiele
wird deutlich, daß mit der vorliegenden Erfindung ein
Wechselrahmen zur Verfügung gestellt wird, welcher
ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der mit dem
Wechselrahmen zu erzielenden Wirkungen und insbe-
sondere hinsichtlich der gestalterischen Freiheit für ei-
nen Benutzer eines solchen Wechselrahmens bietet.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Rahmenleiste
2 Basisprofil

3 Anlenkelement
4 Abdeckelement
5 Auflagefläche
6 Anschlag
7 Rahmenrückwand
8 Klebefolie
9 Nut
10a Hinterschnitt
10b Hinterschnitt
11 Drehlager
12 Anschlagfläche
13 Hohlraum
14 Drehlager
15 Anschlagfläche
16 Gegenlager
17 Lagerfläche
18 Abschnitt
19 Gegenanschlag
20 Drehlager
21 Gegenlager
22 Gegenlager
23 Gegenanschlag
24 Anlagefläche
25 Dekoreinlage
26 Griffleiste
27 Anschlagfläche
28 Gegenanschlag
29 Hinterschnitt
30 Hohlraum
31 transparenter Bereich
32 undurchsichtiger Bereich
33 Filmscharnier
34 Steg
35 Anlagefläche

Patentansprüche

1. Wechselrahmen zur Aufnahme von flächenhaften
Gegenständen, wie Bilder, Poster, Plakate oder
dergleichen, mit den Rahmen begrenzenden Rah-
menleisten (1), wobei die Rahmenleisten (1) je ein
Basisprofil (2) und mindestens ein verschwenkbar
an dem Basisprofil (2) angeordnetes Abdeckele-
ment (4) aufweisen und wobei die Abdeckelemente
(4) in einer geschlossenen Stellung den im Rahmen
befindlichen Gegenstand teilweise überdecken und
ihn gegen ein an dem Rahmen angeordnetes Ge-
genstück (5, 7) unter Ausbildung einer Federkraft
verklemmen,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Abdeckelemente (4) zumindest bereichs-
weise transparent sind.

2. Wechselrahmen nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch Abdeckelemente aus Kunststoff.

3. Wechselrahmen nach einem der Ansprüche 1 oder
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2, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine
transparente Oberfläche der Abdeckelemente zur
Erzielung optischer Effekte strukturiert ist.

4. Wechselrahmen nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckele-
mente (4) zumindest in Teilen der transparenten
Bereiche farbig transparent sind.

5. Wechselrahmen nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckele-
mente (4) Mittel (24,29,30) zur Aufnahme von De-
koreinlagen (25) aufweisen, die derart angeordnet
sind, daß darin aufgenommene Dekoreinlagen (25)
durch transparente Bereiche der Abdeckelemente
(4) hindurch sichtbar sind.

6. Wechselrahmen nach Anspruch 5, gekennzeich-
net durch mindestens einen an dem Abdeckele-
ment (4) angeformten Hinterschnitt (29) als Mittel
zur Aufnahme von Dekoreinlagen (25).

7. Wechselrahmen nach Anspruch 5, gekennzeich-
net durch einen in dem Abdeckelement (4) ausge-
bildeten Hohlraum (30) als Mittel zur Aufnahme von
Dekoreinlagen (25).

8. Wechselrahmen nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, daß das Abdeckele-
ment (4) die Federkraft erzeugt.

9. Wechselrahmen nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckele-
mente (4) bereichsweise undurchsichtig ausgeführt
sind.

10. Wechselrahmen nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmenlei-
ste (1) ein an dem Basisprofil (2) verschwenkbar
gelagertes Anlenkelement (3) aufweist, das mit
dem Abdeckelement (4) verbunden und von diesem
überdeckt ist.

11. Wechselrahmen nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Abdeckelement (4), das
Basisprofil (2) und das Anlenkelement (3) als ge-
trennte Teile ausgeführt und zur Bildung der Rah-
menleiste miteinander lösbar verbunden sind.

12. Wechselrahmen nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, daß das Basisprofil
(2) auf der dem Abdeckelement (4) gegenüberlie-
genden Seite eine in Längsrichtung des Basispro-
fils (2) verlaufende Nut (9) aufweist.

13. Wechselrahmen nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Nut (9) mit mindestens ei-
nem Hinterschnitt (10a, 10b) versehen ist.

14. Wechselrahmen nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, daß das Basisprofil
(2) eine in der Rahmenebene liegende Auflageflä-
che (7) aufweist, die einseitig durch einen im we-
sentlichen senkrecht verlaufenden Anschlag (6) be-
grenzt ist.

15 16



EP 1 136 020 A1

10



EP 1 136 020 A1

11



EP 1 136 020 A1

12



EP 1 136 020 A1

13



EP 1 136 020 A1

14



EP 1 136 020 A1

15



EP 1 136 020 A1

16


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

